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Mit dem neuen Standortentwicklungsgesetzwill die Bundesregierung die Ge-
nehmigung für standortrelevante Großprojekte beschleunigen.Was für die
Bau- und Immobilienwirtschaft durchaus verlockend klingt, wird mit dem aktu-
ellen Gesetzestext aber kaum funktionieren.

rüber binnen acht weitererWochen ein
Bescheid ausgestelltwerden muss. Dieser
Bescheid kann dann binnen vier Wochen
mit Beschwerde an das Bundesverwal-
tungsgericht (BVwG) bekämpft werden.
Das BVwG hat drei Monate Zeit für sei-
ne Entscheidung und darf keine münd-
liche Verhandlung abhalten. Flankierend
ist im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass
nach Abschluss des Ermittlungsverfah-
rens und Schluss der Verhandlung keine
neuen Tatsachen und Beweismittel vor-

gebracht werden dürfen. Eine Säumnis-
beschwerde nach Ablaufdes Jahres führt
zum Übergang der Entscheidungspflicht
an das BVwG.

Wirklich viel Neues findet man hier
nicht. Der Gesetzgeber sieht schon jetzt
maximaleVerfahrensdauern vor, die insge-
samtdeutlich unter den im nunmehrigen
Gesetzesentwurf vorgesehenen Dauern
liegen. Die ersteInstanzhat innerhalb von
sechs Monaten entscheiden, Fotos:

Als Folge eines UVP-Genehmigungs-
antrages kann das eingereichte Projekt
von der Bundesregierung als im beson-
deren öffentlichen Interesse der Repub-
lik gelegen verordnetwerden. Der Gesetz-
geber rechnet mit einer Dauer von sechs
Monaten zwischen UVP-Antragstellung
und Verordnung, zweifellos ein sehr am-
bitionierter Ansatz. Ab dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Verordnung muss
innerhalb eines Jahres das UVP-Verfah-
ren abgeschlossensein. Ist dies nicht der
Fall, gilt genehmigt, wo-

>>Gesetzestext und seine Folgen <<

schen Folgen werden wohl überschaubar
bleiben. Die Jubelmeldungender Regie-
rungsparteien über eine Beschleunigung
der Abwicklung von Großverfahren pas-

sen ebensowenig zum Inhalt des Geset-
zes wie die von NGOs, UmweltanwältIn-
nen und Grünorganisationen verbreitete
Weltuntergangsstimmung.

ie derzeitige Situationin Um-
weltverfahren ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass überall dort,
wo sich Widerstand der Zivilgesellschaft
gegen ein Projekt entwickelt, die gesetzli-
chen Vorgaben zur Verfahrensdauer nicht
einmal annähernd eingehalten werden
können. Dies trifft nicht nur Infrastruk-
turprojekte wie den Semmering Basistun-
nel oder die dritte Piste des Flughafens
Wien Schwechat.Betroffen sind auch gro-

ße Industrie- und sogarWohnbauvorha-
ben.

Nach den Vorstellungen der Regie-
rung soll diesem Problem ab 1.1.2019 ein
Standortentwicklungsgesetz entgegenwir-
ken. Nicht sonderlich überraschendlaufen
Umweltorganisationenund Grünparteien
gegen die geplanten Änderungen Sturm.
In weitenTeilen bekommtman aber nach
Studium des Textesdes geplanten Gesetzes
den Eindruck, als würde es sich um einen

Wasserglas prakti-

DD

Der Plan. Wird
die UVP nicht

binnen Jahresfrist
abgeschlossen, gilt
ein Projekt als ge-

nehmigt.

Von Georg Eisenberger

Viel Lärm um wenig
Standortentwicklungsgesetz
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Kaum Auswir-
kungen. Die prak-
tische Relevanz des

Gesetzes ist
zweifelhaft.

Instanz,das BVwG,ebenfalls.Diese derzei-
tigen, für Großvorhaben zugegeben eher
aufdemPapierbestehendenFristen verlän-
gern sich also im erstinstanzlichenVerfah-
ren von sechs Monaten auf zumindest 18
Monate ab Einreichungdes Bewilligungs-
antrages, während sie sich im anschlie-
ßenden BVwG-Verfahrenauf dreiMonate
verkürzen.Die UVP-Behördehatalsonun-
mehrzumindest 18 statt sechs Mona-
te Zeit. Das BVwG hat sich schon
jetzt in heiklen UVP-Verfahren
nicht an die sechsmonatige
Entscheidungsfrist gehalten.
Es ist (auch wenn in Zukunft
die mündliche Verhandlung
wegfallen soll) unwahrscheinlich,
dass sich das Gericht nunmehrplötz-
lich an dreiMonate haltenwird.

Präklusion, also ein Verbot des Vor-
bringens neuer Tatsachen und Bewei-
se nach Schluss der Verhandlung,gibt es
schon jetzt. Und der Übergang der Ent-
scheidungspflicht an das BVwG bei Säu-
migkeitistauch schonjetzt Bestandteil des
Rechtschutzsystemsim Verwaltungsrecht.

>> Kernpunkte rechtlichumstritten<<
Was bleibt, sind zwei Änderungen,

an die der Gesetzgeberoffenbar seine ge-
samte HoffnungaufVerfahrensbeschleu-
nigung knüpft: die Genehmigungsfiktion
ein Jahr nach Veröffentlichung der Ver-
ordnungund der Entfall der mündlichen
Verhandlungvor dem BVwG. Leider sind
es gerade diese beidenÄnderungen, deren
Verfassungs- undEuroparechtskonformi-
tätam umstrittensten ist.

Eine besondere praktische Relevanz
dieser Regelung in künftigen Verfahren ist
zu bezweifeln, weil eine Überschreitung
von 18 Monatenin erster Instanz im ers-

ten Rechtsgang selbst bei massivem Wi-
derstandvon NGOs die absolute Ausnah-
me darstellt. Unvollständige Einreichun-
terlagenwerden zurVermeidungdes Fris-
tablaufes künftig zu mehr Verbesserungs-
aufträgen mit anschließender Zurückwei-
sung desAnsuchens führen, allenfalls auch
erst vor demBVwG.

Grund für die lange Verfahrensdau-
er zweiter Instanz ist nur in sehr unter-

geordnetem Ausmaß das Erfordernis ei-
ner Verhandlung.Grund ist vor allem die
vollständige Beweiswiederholung mit
Einholung von zahlreichen umfangrei-
chen Sachverständigengutachtenund das
Fehlen eines eigenen Sachverständigenap-
parates beimBVwG. Diese zweitinstanz-

lichen Gutachten werden
dann im Rahmen mündli-
cher Verhandlungen erörtert,
umUnklarheiten zu beseitigen.

Ein Wegfall der Verhandlungen
ändert aberan der Notwendigkeit derAuf-
klärung vonUnklarheitennichts. Die Fol-
ge des Wegfalls der Verhandlungenwird
sein, dass die Gutachtenins Parteiengehör
geschickt werden, nur umdann neuerli-
che gutachterliche Gegenäußerungen der
Gegner oder des Bewilligungswerbersmit
weiteren Ergänzungen auszulösen.

Sinnvoller zur Verfahrensbeschleu-
nigung und mit Sicherheit verfassungs-
rechtlich unbedenklich wäre die Einrich-
tung eines Sachverständigenapparates
beim BVwG mit ausreichender Bestü-
ckung dieses Apparates mit fachkompe-
tenten Sachverständigen.Hilfreich wäre
es zweifellos auch, statt der Dreirichterse-
nate Einzelrichter mit der Entscheidung
in UVP-Verfahren zu betrauen. Alleine
durch die Erleichterungbei der Organi-
sation von Verhandlungsterminen könn-
te ein ganz beträchtlicher Zeitgewinn er-

folgen. Eine weitere dringend notwen-
dige Gesetzesänderungbetrifft die Frage
der Beweislastverteilung bei rechtsmiss-
bräuchlichenVerzögerungen.

>> Fazit<<
Ob der nunmehrigeGesetzesentwurf

zum Standortentwicklungskonzeptei-
ne brauchbare Lösung für die dringend
erforderliche Verfahrensbeschleunigung
darstellt, ist zu bezweifeln. Eine Geneh-
migungsfiktion nach 18 bis 24 Monaten
Verfahrensdauer erster Instanz, sollte diese
überhaupt verfassungskonform sein, wird
die gewünschteVerfahrensbeschleunigung
nicht bewirken.Schonjetzt dauern dieVer-
fahren erster Instanz extrem seltenmehr als
18 Monate. Die Praxis zeigt schon bisher,
dass die Verzögerungennicht so sehr auf
das Verfahren erster Instanz zurückzu füh-

ren sind, sondern vor allemauf die europa-
rechtlich gebotenevollständigeBeweiswie-
derholung mit Einholung vonzahlreichen
bereits einmal erstatteten umfangreichen
Sachverständigengutachtenbei vollstän-
digemFehlen eines eigenen Sachverständi-
genapparates beim BVwG. Die Reduktion
der Entscheidungsfrist des BVwG auf drei
Monateist löblich.AberPapier ist geduldig.
Schon bisherwurdendie deutlichlängeren
Entscheidungsfristen in heiklen Verfahren
nicht eingehalten. Der europarechtlich äu-
ßerst bedenkliche Wegfall der mündlichen
Verhandlung wird dieses Problemziemlich
sicher nicht lösen. n
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